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MRKZP 01te Art1;

StGG Art5;

StVO 1960 §91 Abs1;

1. StGG Art. 5 heute

2. StGG Art. 5 gültig ab 23.12.1867

1. StVO 1960 § 91 heute
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Rechtssatz

Eine dem Grundeigentümer nach § 91 Abs. 1 StVO 1960 aufgetragene Maßnahme stellt einen vom Gesetzgeber im

Interesse der Verkehrssicherheit für zulässig erklärten Eingri= in das Eigentum dar. Wenngleich die Behörde nach

dieser Gesetzesstelle dem Grundeigentümer nicht nur die Ausästung, sondern gegebenenfalls sogar die Entfernung

der darin angeführten Bäume, Sträucher, Hecken und dergleichen, durch die die Verkehrssicherheit beeinträchtigt

wird, aufzutragen hat, ist dennoch im Hinblick auf den mit einer solchen Maßnahme (Entfernungsauftrag) zwangsläuCg

verbundenen Eingri= in das Eigentum unter Bedachtnahme auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit davon

auszugehen, dass ein derartiger Auftrag nicht zulässig ist, wenn mit weniger einschneidenden Maßnahmen dasselbe

Ziel erreicht werden kann, die Entfernung also nicht das einzige Mittel darstellt, um einer Beeinträchtigung der

Verkehrssicherheit zu begegnen. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn auch mit einem bloßen Ausästen in

Verbindung mit der Anbringung einer Einrichtung zur Regelung und Sicherung des Verkehrs das Auslangen gefunden

werden kann, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten (vgl. E 23. März 1988, 88/03/0014; E 20. Februar 1997,

93/06/0230).Eine dem Grundeigentümer nach Paragraph 91, Absatz eins, StVO 1960 aufgetragene Maßnahme stellt

einen vom Gesetzgeber im Interesse der Verkehrssicherheit für zulässig erklärten Eingri= in das Eigentum dar.

Wenngleich die Behörde nach dieser Gesetzesstelle dem Grundeigentümer nicht nur die Ausästung, sondern

gegebenenfalls sogar die Entfernung der darin angeführten Bäume, Sträucher, Hecken und dergleichen, durch die die

Verkehrssicherheit beeinträchtigt wird, aufzutragen hat, ist dennoch im Hinblick auf den mit einer solchen Maßnahme

(Entfernungsauftrag) zwangsläuCg verbundenen Eingri= in das Eigentum unter Bedachtnahme auf den Grundsatz der

Verhältnismäßigkeit davon auszugehen, dass ein derartiger Auftrag nicht zulässig ist, wenn mit weniger

einschneidenden Maßnahmen dasselbe Ziel erreicht werden kann, die Entfernung also nicht das einzige Mittel

darstellt, um einer Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit zu begegnen. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn

auch mit einem bloßen Ausästen in Verbindung mit der Anbringung einer Einrichtung zur Regelung und Sicherung des

Verkehrs das Auslangen gefunden werden kann, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten vergleiche E 23. März

1988, 88/03/0014; E 20. Februar 1997, 93/06/0230).
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